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Bekanntmachung.

inf Grund der BundeSratSverordnung vom
Wrj 1916 (N -G .-Bl . S . 199 ) betr . Fleisch-

Miing und der Ausführungsanweisung hierzu
" gg. März 1916 wird mit Zustimmung de«
0  Regierungs -Präsidenten für den Umfang

1 ;»reife«Usingen folgende Verordnung erlasien:I r § i
gebe: gewerblicher Metzgereibetrieb hat ein

ilach'buch zu führen , aus dem Tag der Schlacht
Datum und Ueberweifung , Art und Gewicht
itfid Viehs und Dalum der Anzeige an den
Malverband von einer etwaigen Rotfchlach-
lmvorgehen muß.

8 2
>er gm Fleischbeschauer haben über jede« geschlach-
»ur : 1 Bich unter : Angabe de« Datum « der Fleisch.

m  eine Bescheinigung in da « Schlachtbuch

Mg einzulragen .^ ^

zuständig zum Eintrag eine « Stück Vieh » in
Schlachtbuch ist derjenige Metzger , der e«

Del , unbeschadet darum , ob er e« ganz oder
«iss verwendet.

8 4
Zmiderhandlungen gegen diese Verordnung

itta bi« zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bi«
1500 Mk. bestraft.

A * § 5
TAI Diese Verordnung tritt mit dem 15 . Mai

916 in Kraft.
Ufingen, den 11 . Mai 1916.

Der Kgl . Landrat
al » Vorsitzender de« Kreisausschuffe ».

-Ifmj

6722. v. Bezold.

,n un)

Usingen , den 11 . Mai 1916.
Um eine Uebersicht über die Anzahl der im

Ufingen vorhandenen schlachtreifen Kühe
i Rinder zu bekommen , ersuche ich die Herren
chimelster, ein Verzeichnis sämtlicher in ihren
«nben vorhandenen Rindoiehbestänve mit An-

^tktlksl |jt j, et Besitzer und Anzahl der vorhandenen
M im Alter von 1 Jahr und darüber aufzu-
fei und die Tiere durch eine zweigliederige
«Mission auf ihre Schlachtreife unter Angabe

^ nMilchkühe und sichtbar trächtigen Tiere nach-
'«rf (i iisi» zu lassen und mir eine Abschrift bi » zum

&Mai b. I «. einzureichen.
machen Zugleich ist anzugeben , wie viele von den vor»

"taten Tieren der betr . Landwirt für seinen
- «imiitschaftl. Betrieb nötig hat.

Illqill U bemerke jedoch ausdrücklich , daß ich dem-
llillfü die Rindviehbestände in den Gemeinden de«

durch eine für diesen Zweck zusammen-
ie Kommission nachrevidieren lassen werde.

Der Königliche Landrat.
6721. v . Bezold.

Usingen , den 10 . Mai 1916.
Landwirlfchafiskammer zu Wiesbaden
den „ AlleSlrockner " Zimmermannfche

Expreßdarre zur Anschaffung . Im Interesse der
Sicherung der diesjährigen Ernte halte ich die
Anschaffung für sehr zweckmäßig . Es würde sich
empfehlen , in jeder Gemeinde eine Darre aufzu¬
stellen , in welcher dann die Landwirte nach der
Reihe die Trocknung vornehmen könnten.

Die Landwirtschaftskammer zu Wiesbaden ist
jeder Zeit bereit , Interessenten mit Rat bei der
Beschaffung . Aufstellung usw . beizustehen.

Ich ersuche die Herren Bürgermeister , eine
Anschaffung zu erwägen.

Der Königliche Landrat.
Nr . 6330 . v. Bezold.

Usingen , den 12 . Mai 1916.
Das Proviantamt Frankfurt a . M .- West kauft

Heu und Stroh zu Höchstpreisen.
Bei Zusendung mit der Bahn hat die Abrisse

zu lauten : Proviantamt Frankfurt a . M .-West,
Freiglu ».

Der Königliche Landrat.
Nr . 6279 . v . Bezold.

Berlin , den 23 . April 1916.
Wegen der Unmöglichkeit , größere Mengen

Speiseöl noch au « dem Ausland einzuführen , ist
es dringend notwendig , das für die Volkser¬
nährung und für wichtige industrielle Zwecke er¬
forderliche Oel in Deutschland in weitestem Um
fange selbst zu beschaffen . Für diesen Zw . ck kann
namentlich brachliegende » oder sonst unbenutztes
Land durch Anbau von Sonnenblumen und Mohn
nutzbar gemacht werden.

Auf Anregung der KriegSauSschuffe « für pflanz¬
liche und tierische Oele und Fette haben im
vorigen Jahre die deutschen Eisenbahnverwaltungen
ihr Gelände in großem Maßstabe mit Sonnen-
blumen biflanzt . Auf diese Weise ist e« gelungen,
eine ansehnliche Menge von Sonnenblumensamen
der Oelvcrarbeitung zuzuführen.

Dieser Erfolg hat den KnegSausschuß ermutigt,
für de» Anbau von Sonnenblumen und Mohn im
neuen Wirlschafisjahr in bedeutend erhöhtem Maße
zu erwerben . Um die Notwendigkeit der B̂eteili¬
gung möglichst weiter Kreise an dieser vaterländi¬
schen Aufgabe jedermann in sinnfälliger Form vor
Augen zu führen , hat der Kriegsausschuß ein
Werbeblatt für den Anbau von Sonnenblumen
und Mohn entwerfen lassen , das überall in Deutsch¬
land verbreitet werden soll. Der Kriegsausschuß
hat mich gebeten , den Aushang de« Werbedlaites
in den öffentlichen Gebäuden der allgemeinen und
inneren Staatsverwaltung sowie der kommunalen
Verwaltungen anordnen zu wollen.

Der Minister de« Innern.
v Loebell.

Usingen , den 11 . Mai 1916.
Die Herren Bürgermeister wollen sofort für

die möglichst umfangreiche Anpflanzung von
Sonnenblumen und Mohn bemüht sein . Ein
Werdeblatt geht Ihnen zum sofortigen Aushang
mit der nächsten Post zu . Wegen des Bezug«
von Saatgut für Mohn verweise ich auf das
Schreiben des Kriegsausschuffes für pflanzliche und

51 . Jahrgang.

tierische Oele vom März d. I «., abgedruckt mit
meiner Verfügung vom 3 . April d. I » ., Nr . L.
4108 , KreiSblatt Nr . 47.

Der Königliche Landrat.
Nr . L. 6704 . v. Bezold.

An die Herren Bürgermeister de» Kreises.

Berlin W 9 , den 22 . April 1916.

Auf Grund de« § 7 der Bekanntmachung de«
Reichskanzlers , betreffend Ausführungsbestimmungen
zur Verordnung über den Verkehr mit Seife,
Seifenpulver und anderen fetthaltigen Waschmitteln,
vom 18 . April 1916 ( RGB . S . 308 ) wird
folgendes bestimmt:

I.
Zuständige Behörde im Sinne der Bekannt¬

machung ist der Landrat ( in Hohenzollern der
Oberamimann ) , in den Stadtkreisen der Gemeinde¬
vorstand . Wer als Gemeindworstand anzusehen
ist , bestimmen die Gemeindeverfassungsgesetze.

II.
Von dem in § 7 a . a . O . vorgesehenen Er¬

lasse näherer Bestimmungen über die nach § 2 er¬
forderliche Regelung der Seifenzuteilung sowie die
nach § 8 3 und 6 aurzustellenven Ausweise wird
vorläufig abgesehen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
I A . : Lusensky.

Der Minister de» Innern.
I . A. : v . Jarotzky

Der Bundesrat hat auf Grund de« 8 3 de«
Gesetzes übe : die Ermächtigung de» Bundes -atS zu
wirtschaftlichen Maßnahmen usw . vom 4 . August
1914 ( Reichs -Gefetzdl . S . 327 ) folgende Verord¬
nung erlassen: 8 i-

Der Reichskanzler wird ermächtigt , die er¬
forderlichen Maßnahm n zu treffen , um während
de« Kriege « Die Versorgung der Zeitungen , Zeit¬
schriften und anderen periodisch eischeinenden
Druckschriften mü Druckpapier stcherzusttllen.

Insbesondere ist er befugt , Erhebungen über
die zur Herstellung von Druckpapier erfolderlichen
Roh - und Hilfsstoffe anzuoidnen.

8 2.
Der Reichskanzler wird ermächtigt , die er¬

forderlichen Maßnahmen zu treffen , um während
des Krieges den Verbrauch von Druckpapier zu
regeln.

Insbesondere ist er befugt , Erhebungen über
den Verbrauch von Druckpapier und die davon
vorhandenen Vorräle anzuordnen sowie Anord¬
nungen über Liefernng , Bezug und Verbrauch von
Druckpapier zu treffen.

8 3-
Von den auf Grund der 88 1 und 2 ge¬

troffenen Anordnungen kann der Reichskanzler
Ausnahmen zulaffen.

8 4.
Der Reichskanzler ist ermächtigt , die Durch¬

führung der auf Grund der 88 1 und 2 er¬
gehenden Anordnungen einer oder mehreren unter
feiner Aufsicht stehenden KriegSgefellschaflen zu
übertragen.



Zur Deckung der entstehenden Verwaltung »-
kosten kann er den Verbrauchern von Druckpapier
Beiträge auferlegen.

8 5.
Der Reichskanzler kann anordnen , daß Zu-

widerhandlunge n gegen die von ihm auf Grund
dieser Verordnung erlassenen Bestimmungen mit
Gefänguir bi» zu sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bi» zu zehntausend Mark bestraft werden;
auch kann er anordnen , daß Vorräte , die bei der
Bestandsaufnahme verschwiegen werden , im Urteil
für dem Staate verfallen erklärt werden.

8 6.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Verkündung in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt de»

Außerkrafttreten «.
Berlin , den 18 . April 1918.

Der Stellvertreter des Reichskanzler ».
Delbrück.

Auf Grund des § 1 der Bekanntmachung über
den Verkehr mit Seife , Seifenpulver und anderen
fetthaltigen Waschmittel » vom 18 . April 1916
(Reichs -Gesetzbl . S . 307 ) wird folgende » bestimmt:

Artikel 1.

K 1 II . der Bekanntmachung , betreffend Aus¬
führungsbestimmungen zur Verordnung über den
Verkehr mit Seife , Seifenpuloer und anderen
fetthaltigen Waschmitteln vom 18 . April 1916
(Reichs -Gesetzbl . S . 308 ) erhält folgende Fassung:

II . Die Abgabe ist während des ganzen Monats
gestattet ; sie darf jedoch nur gegen Vorlegung der-
jenigen Brotkarte erfolgen , die für den 35 . Tag
de» betreffenden Kalendermonat » gilt . Die Abgabe
ist vom Veräußerer auf dem Stamme der Brot¬
karte unter Bezeichnung der Art und Meng « (Ge-
wicht ) mit Tinte oder Farbstempel zu vermerken.

Artikel 3.
Die Bestimmungen treten mit dem Tage der

Verkündung in Kraft.
Berlin , den 4 . Mai 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzler ».
Delbrück.

Der Bundesrat hat auf Grund de» 8 3 de»
Gesetze« über die Ermächtigung de» Bundesrat»
zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw . vom 4.
August 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 337 ) folgende
Verordnung erlaffen:

8 1
Kondensierte Milch und Milchpulver , die au»

dem Ausland ringeführt werden , find an die Zen-
tral -Einkaufsgesellschaft m . b. H . in Berlin zu
liefern.

8 »
Der Reichskanzler kann die näheren Beding¬

ungen für die Lieferung festsetzen und den Ver¬
kehr mit den eingesührten Waren regeln ; er erläßt
die erforderlichen Ausführungsbestimmungen.

Der Reichskanzler kann bestimmen , daß Zu¬
widerhandlungen mit Gefängnis bis zu sechs Mo¬
naten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark bestraft werden , und daß neben der Strafe
die Waren , auf die sich die Zuwiderhandlung bezieht,
ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder
nicht , eingezogen werden.

8 3
Der Reichskanzler kann Bestimmungen über

die Durchfuhr von kondensierter Milch und von
Milchpulver erlaffen.

8 4
Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulaffen.

8 5
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Ver-

kündung in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt
den Zeitpunkt des Außelkrafttreten ».

Berlin , den 18 . April 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Auf Grund der Verordnung des BundeSral»
über die Einfuhr von kondensierter Milch und
Milchpulver vom 18 . April 1916 ( R .- G . Bl . S.
303 ) bestimme ich:

8 1
Kondensierte Milch und Milchpuler , die nach

dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen aus dem
Ausland eingeführt werden , dürfen nur durch die

Zentral -Einkaufsgefellschaft m . b. H . in Berlin
oder mit deren Genehmigung in den Verkehr ge¬
bracht werden Wer nach diesem Zeitpunkt konden¬
sierte Milch oder Milchpulver au » dem Ausland
einführt , hat sie an die Zentral -Einkaufsgesellfchaft
zu verkaufen und zu liefern.

8 2
Wer au » dem Ausland Waren der im 8 1

bezeichnet«,, Art einführt , ist verpflichtet , der
Zentral - EinkaufSgesellschaft in Berlin unter
Angabe von Menge , Art , Einkaufspreis , Art
der Verpackung und Bestimmungsort unverzüglich
nach der im Ausland erfolgten Verladung Anzeige
zu erstatten , auch alle sonst handelsüblichen Mit¬
teilungen an die Zentral -Einkaufsgesellfchaft weiter¬
zuleiten . Er hat den Eingang der Waren und deren
Aufbewahrungsort der Zentral -EinkaufSgesellschaft
unverzüglich anzuzeigen.

Die Anzeigen und Mitteilungen erfolgen tele¬
graphisch und find schriftlich zu bestätigen.

Al « Einsührender im Sinne dieser Bestim¬
mungen gilt , wer nach Eingang der Waren im In¬
land zur Verfügung über sie für eigene oder
fremde Rechnung berechtigt ist . Befindet sich der
Verfügungsberechtigte nicht im Inland , so tritt an
seine Stelle der Empfänger.

8 3
Wer au » dem Ausland Waren der im

8 1 bezeichneten Art einführt , hat sie bi«
zur Abnahme durch die Zentral -Einkaufsgesell-
schaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf¬
manns aufzubewahren , in handelsüblicher Weise
zu versichern und auf Abruf nach den Anweisungen
der Zentral -EinkaufSgesellschaft zu verladen . Er
hat die Waren auf Vetlangen der Zentral -Einkaufs-
gesellschaft an einem von dieser zu bezeichnenden
Orte zur Besichtigung zu stellen.

84
Die Zentral -EinkaufSgesellschaft hat fich unver¬

züglich nach Empfang der Anzeige von der Einfuhr
und , wenn eine Besichtigung vorgenommen wird,
nach der Besichtigung zu erklären , ob fie die Waren
übernehmen will . Da « Eigentum geht mit dem
Zeitpunkt auf die Gesellschaft über , in dem die
Uebernahmeerklärung dem Veräußerer zugeht.

8 5
Die Zentral -EinkaufSgesellschaft hat für die von

ihr übernommenen Waren einen angemessenen Ueber-
nahmepreis zu zahlen.

Alle Streitigkeiten zwischen der Zentral -Ein-
kaufsgesellschaft und dem Veräußerer über die
Lieferung , die Aufbewahrung und den Eigentums¬
übergang entscheidet endgültig ein Ausschuß . Der
Ausschuß besteht aus einem Vorsitzenden und vier
Mitgliedern sowie deren Stellvertretern , die sämt¬
lich vom Reichskanzler ernannt werden.

Der Reichskanzler kann allgemeine Grundsätze
aufstellen , die der Ausschuß bei seinen Entscheid¬
ungen zu befolgen hat.

8 6
Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die

endgültige Feststellung de» Preise » zu liefern , die
Zentral -EinkaufSgesellschaft vorläufig den von ihr
angemeffen erachteten Preis zu zahlen.

8 7
Die Abnahme hat auf Verlangen de» Ver¬

pflichteten spätesten « binnen 5 Tagen von dem
Tage ab zu erfolgen , an welchem der Zentral -Ein-
kaufSgesellschaft da » Verlangen zugeht . Erfolgt die
Abnahme innerhalb der Frist nicht , so ist der
Kaufpreis von diesem Zeitpunkt ab mit 1 vom
Hundert über dem jeweiligen Reichsbankoiskonisatz
zu verzinsen.

Die Zahlung erfolgt spätesten » 14 Tage nach
Abnahme . Für streitige Restbeträge beginnt die
Frist mit dem Tage , an dem die Entscheidung de«
Ausschusses der Zentral -Einkaufsgefellschaft zugeht.

8 8
Ausgenommen von diesen Bestimmungen find

geringfügige Mengen , die zum Reiseverbrauch oder
im Grenzverkehr aus dem Ausland eingeführt
werden , sofern die Einfuhr nicht zu HandelSzwecken
erfolgt.

Inwieweit im übrigen Ausnahmen von diesen
Bestimmungen zugelaffen werden , bleibt besonderer
Anordnung Vorbehalten.

8 9
Die Zentral -EinkaufSgesellschaft hat bei der

Abgabe der erworbenen Waren die Bestimmungen
der Reichskanzlers oder der von ihm bestlmmten
Stelle innezuhalten.

z io
Mit Gefängnis bis zu fech«

mit Geldstrafe bi« zu fünfzehnhunheri^
bestraft , wer den 88 1 bi« 3 dieser
zuwiderhandelt . Bei Zuwiderhand ^ ^ ' ri
die Anzeige - und Licferungspflich , ^
der Strafe die Waren , auf die sich i PA,
Handlung bezieht , eingezogen werden , L ” *
schied, ob sie dem Täter gehören ob« '

8 ii
nch.

tDiese Bekanntmachung tritt Mit -_
der Verkündung , der 8 *0 mit dem o» <:#* 1
1916 in Kraft.

Berlin , den 18 . April 1916.

Der Stellvertreter de» Reichs
Delbrück.

Mmtlicher keil.

ver Krieg.
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WTB Große » Hauptquarti
(Amtlich .)

Westlicher Kriegsschauplatz:
Deutsche Flugzeuge belegten Dünkir^

die Bahnanlagen bei Adinkerke mit Bombe« -
Aus dem westlichen Maasufer 0t ,B_

Franzosen nachmittag » beim „ Toten Mann " t
südöstlich der Höhe 304 unsere Stellung
Beide Male brach ihr Angriff im Maschine"
und Sperrfeuer der Artillerie unter betri
Verlusten für den Feind zusammen.

Eine bayrische Patrouille nahm im Sai
vierundsünfzig Franzosen gefangen.

Die Zahl der bei den Kämpfen seit
Mai um Höhe 304 gemachten unoerwir
fangenen Franzosen ist auf dreiundfünfzig
rintausendfünfhundertundsünfzehn Mann

Auf dem östlichen Maarufer fanden j,P®
Gegend Caillettewalde » während der ganzen *
Handgranatenkämpse statt , ein französisch,! j 11 ^
in diesem Walde wurde abgeschlagen.

Oestlicher Kriegsschauplatz: J e„
Nördlich de» Bahnhöfe » Selburg wurde, ! lidri

Meter der feindlichen Stellung erstürmt . $ Mla
fielen dreihundertundneun unverwundete Ges, Rtn
in unsere Hand . Einige Maschinengewehr, , Tigi
Mincnwerfer wurden erbeutet . >jchi

BaUau-KriegsschauPlatz:
Keine besonderen Eceigniffe . ^

Oberste HrrreSleitqJ jn

WTB Kristiania.  11 . Mai. »J* 5
des Norwegischen Telegraphenbureau «. '
Mann von der Besatzung de» Luftschiffe « „S “V
find freigegeben worden Wegen de» Fehla '
sonderer völkerrechtlicher Bestimmungen fti “ I f
schiffe haben die norwegischen Behörden e» «I
Pflicht betrachtet , den Regeln für die § A en,
brüchigen von Kriegsschiffen kriegführender Si
zu folgen . In Uebereinstimmung mit dem« AI ,
punkt , den die norwegischen Behörden bei sii
Gelegenheiten während de« Kriege « gegenck __
Engländern eingenommen hatten , haben siea ^ .
Dampfern „ Weimar " und „ Jndia " bahn " llll
jenigen Mannschaften freigegeben , welche y
in privaten Fahrzeugen an Land geführt m ' D

_ , i Süd
WTB Kopenhagen,  11 . Mai. gl | jn

Mitteilung de« Preffebureau » wird von P m {t
burger Blättern vom 5 . Mai gebracht : Di >, M
chische Regierung hat bisher der Durchich ät en,'
serbischen Truppen durch Griechenland ihn |iijamm
stimmung nicht erteilt . Die griechische W „ M,
begründet ihre Weigerung mit der Befürcht« im,
der Einschleppung von Seuchen und bamit, M,
der Transport der Truppen auf der fchmalP tw
Eisenbahn Patra «— Larissa allzuviel Z">t umhin
spruchen würde . Er ist jedoch klar, bat i„z, jg,
Hauptgrund der griechischen Regierung bie? „
vor Deutschland ist. Die Alliierten Hab« ^ uei
schloffen, Griechenland zur Erfüllung ihm N %
rungen zu zwingen . Die energische Holl« &
Alliierten in dieser Frage entspricht dem
die Pläne Griechenlands endgültig
Die Gesandten der Alliierten haben du «
erhalten , im Einverständnis mit dem Sm ‘
Truppen der Alliierten in Griechenland 9'



sdi-

< (T) [t  entfzffetten Fesselballons.
$ in, Heeresbericht unserer Obersten Heere«-

Mnten abgetriebenen französischen Feffel-
stnd zwei in der Gegend von Hannover
Len. Bei Hoheneggelsen mutzte ein mit

^ iaffen bes' tzler Ballon niedergehen. Bei
b-,r>h ging der Ballon so tief, datz er die.-Hrrthte kreiste. Die Insassen, an«

de„

au« der Gondel und konnten bis j-tzt
&V.hbt  werden. Ein anderer Fesselballon

1$ bei Gleidingen geborgen und die im Korb

b«

_ ' -Lbendrähie.. . .. .. „ .
1 * ^ ^̂ französische Offiziere, sprangen bei der

« zz Apparate der Garnison in Braun.
^ übersandt.

Der heilige Krieg.  Die Folgen der
W ^Mg der grünen Fahne des Propheten

Jj ach immer mehr bemerkbar. Der „heilige
x,ehnt sich immer mehr aus. Nach in

^Mtinopel einqelroffenen Nachrichten hat der
« von Darfur, Ali Dinar, den Heiligen Krieg

^ die Engländer verkündet. Er marschiert mit
P Alippen und 8000 Kamelen gegen den
"""hen Suva» und treibt die englischen Streit-

denen er aus seinem Marsche begegnet, in
Nuchl vor sich her. Er plant im Vereine

^ „Senussi vorzugehen. Die in einer Prokla-
vom5. April enthaltene Mitteilung, datz

iambii,.! §„aländer die Truppen des Imam geschlagen
' " * | ist salsch. Vielmehr befinden sich die Eng-

J  jn wiloer Flucht auf dem Rückzuge gegen
^ seitdem Truppen des Imam ihren Vor-

gegen Norden fortgesetzt haben.
0  Die Beute von Kut-el-Amara.
Mmen der höheren Kommandeure, die bei

el.Amara von den Türken gefangen genommen
sind folgende: Außer dem General

Ea«

sch
WUNd!

NN

Bhend der Kommandant der 6. Infanterie-
Dn Powna und der Divisionär Maiio«, die

.«andeure der 16., 17. und 18. Brigade,
i die Generäle Dakmack und Hamilton,

nn” Wi Die Oberst EvenS. ferner der Komman-
iick i >l ber Artillerie Smith , sodann 551 son-

» Offiziere niederen Grades, darunter die
P Europäer, der Rest Inder. Von den ge-
MN Soldaten sind 25 Prozent Engländer,

wurdo!übrigen Inder. Obwohl der Feind vor der
mt. h Dlalion einen Teil der Geschütze, Gewehre
te Grs, )üriegSmaierial zerstörte und das übrige in
gewch, i Tigris warf, verblieb noch eine Beute, die

i jetzt noch gezählt wird und mit leichten AuS-
fnanaen verwendbar ist, nämlich 40 Kanonen
Medenen Kalibers, 20 Maschinengewehre, fast
DOOGewehre, und eine große Menge Ailillerie-

tSlritrtzJnsanteriemunition, ein grotzeS und ein
Mi Schiff, die gegenwärtig wieder verwendet

• ^ ([Jen, 4 Automobile, 3 Flugzeuge und eine
!?*• uje KiegSgerät, das noch nicht gezählt ist.

je Waffen und die Munition, die in den Fluß
1 ®ejj~ Qjoifen wurden, werden nach und nach geborgen.
m f ® pißen Einwohner von Kut-el-Amara, die nicht
:n ** 1 dt » Türken kommen konnten, empfingen die

°K* Midenden Türken mit großer Festlichkeit und
n°t: * Wen Freudenlränen beim Einzüge ber Truppen,
Jj™.®lfich vor allem damit befaßten, den Belagerten

iPniimittel auszuteilen,legenüon:

"bÜ Wale unD Provinzielle Nachrichten.
elche jt - -
ihri « ' Der Gewerbeverein fürNaffau  wird

>!lRücksicht auf die gegenwärtige schwere Zeit
n. FM in diesem Jahre von der Abhaltung einer
v»" WinnaloersammlungAbstand nehmen. Um aber

Dt»! Fühlung mit den Lokalvcreinen aufrechlzu-
lurchsMMm, wird für den 28. Mai nachmittags eine
nd ih«» «Mnkunft der Vorstände der Lokalvereine mit
he RM, Mitgliedern de« Zentraloerein» in Limburg
lürchlilMlW, an welcher auch die Mitglieder der Lokal'

damil Wr teilnehmen können. In dieser Versammlung
hmaW ul eine Aussprache über tue besonder» aktuellen

3* 1'mblichep Fragen, insbesondere über die Für»
>r, dar ^u« dem Kriege heimkehrenden Hand«
ig bie? Wtt iinb über die Gründung von Handwerker-
> had« Vereinen stattfinden,
ihrer-?
Halm» Wir weisen an dieser Stelle ganz besonder»

ent8®ci diejn der vorliegenden Kieirblatt-Nummer
klarzii^ Mache Bekanntmachung der Mainkraft»

dieM >»!e, betreffend die Abgabe von elektrischem
n SuH  zu Kraft- und Ltchizwecken, hin. Rüh-
i wpfl ^ Wvrzuheben ist, daß die M. K. V.  ange¬

sichts de» zur Zeit herrschenden Petroleummangel«
im öffentlichen Jntereffe bei den neu hinzukommen¬
den Lichikonsumenten den Strom bi» 1. Oktober
unentgeltlich liefern.

— Frankfurt , 10. Mai. Da» Dienst¬
mädchen ThereseB>lle au« der Knchnerstraße sollte
im Laufe dieser Woche mit einem Kaffeehauskellner
Hochzeit feiern. Am Tage vor der Heirat erhielt
sie aber von ihrem Bräutigam die Mitteilung,
daß er sie nicht heiraten könne und abgereist sei.
Daraufhin trank die Unglückliche ein Fläschchen
Lysol aus und wurde bewußtlos in städtische
Kiankenhau« gebracht. Ihr Z .stand ist sehr ernst,
aber nicht hoffnungslos.

Vermischte Nachrichten.
— Köln,  10 . Mai. Nachdem gestern bei

dem Metzgermeister Sommer 10 000 Pfund ver¬
steckten Fleisches beschlagnahmt wurden, untersuchte
heute die Polizei dieK llerräume der Zntralmarkt-
halle, wo Sommer 3 Kühlhallen gemietet batte.
Hier fand man wiederum 100 Zentner Rindfleisch,
Fett und Speck, die gleichfalls der poliz ilichen
Beschlagnahme verfielen. Sommer, der ein um¬
fangreiches Versanvgeschäfl unterhielt, veikauste zu
hohen Preisen auch nach auswärts solche Fleisch-
mengen, die die Stadl Köln zum Selbstkostenpreis
an die Metzgereien abgav.

-- Berlin,  11 . Mai. Der Kronprinz ist
unter Belastung in den k la 8uite-2 >ellu»gen
zum Chef des 2 Schlesischen Jägerbalaillons Nr.
6 ernannt worden.

WTB Berlin,  11 . Mai. Der ©teuer*
ausfchuß des Reichstage» lehnte in ersterL-sung
des Tabaksteuergesetzes die Steuer aus Tabak und
Zigarren mu den Summen der Sozialdemokraten,
Polen und Fortschrittler ab, während sich das
Zentrum und die Nat'onalliberalen der Stimm¬
abgabe enthielten. Die Kriegsaufschläge für Ziga¬
retten wurden gegen die Stimmen der Sozial¬
demokraten und Polen angenommen. Für Ziga-
rellenlabak im Kleinoeikausspreise wurde die Steuer-
grenze von fünf aus acht Mark heraufgesetzt. Für
Zigaretten au» Betrieben, die erst nach dem 30.
September 1915 steueramilich angemeldet sind,
soll der dreifache Betrag de» Kriegsaufschlages
erhoben werden.

WTB Budapest,  10 . Mai. Zu den Blät¬
termeldungen über einen unheimlichen Fund in
Cinkala, wo in der Wohnung des feit 1914 zum
Kriegsdienst eingerückien Klempnermeisters Bela
Kiß 7 zugelötete Blechkisten mrl je einer Frauen¬
leiche gesunden wuiden, wird weiterg>meldet: Von
der Gerichirkommission wurde ein Lokalaugenschein
vorgenommen. Eine Biechionne wurde geöffiut
und eine Frauenleiche hervorgeholt. Jn deren
Mundhöhle wurde ein Taschentuch festgestelli, wäh¬
rend um den Hals ein Strick geschlungen war.
Festgestellt wurde, daß Kiß, der Mieter d-r Kam¬
mer, in der die Blechronnen gefunden wuiden, bei
der Budapester Leichenbestaltungsgesellschafl Ver-
zinnungsarbeilen verrichtete. Die übrigen Blech,
fäffer werden noch geöffnet. Festgestellt wurde
ferner, daß Kiß vor Jahren mit einer Frau und
2 Kindern in die Wohnung einzog. Eines Tages
verschwanden die Frau und beide Kinder, worüber
Kiß einem Bekannten die Aufklärung gab, daß
die Kinder in der Kinderschutzliga seien, während
er die Frau nach Amerika geschickt habe.

Letzte Nachrichten.
WTB Große » Hauplquarti er,  12 . Mai.

(Amtlich).
Westlicher Kriegsschauplatz:

Südwestlich de» HohenzollernwerkeS bei Hulluch
stürmten pfälzische Baiaillone mehrere Linien der
englischen Stellung. Bisher wurden 127 unver-
wundete Gefangene eingebracht und mehrere Ma¬
schinengewehre erbeutet. Der Gegner erlitt außer¬
dem erhebliche blutige Verluste, besonder» bei
einem erfolglosen Gegenangriff.

Jn den Argonnen scheiterte ein von den Fran¬
zosen unter Benutzung von Flammenwerfern unter¬
nommener Angriff gegen die Fllle Morte.

Im Maasgeviet herrschte beiderseits lebhafte
Artillerie-Tätigkeit. Von einem schwachen franzö¬

sischen Angriffsversuch im Thiaumontwalde abge-
sehen, kam e» zu keiner nennenswerten Infanterie-
Handlung.

Oestlichrr Kriegsschauplatz:
Ein deutsche» Flugzeuggefchwader belegte den

Bahnhof Horodcieja an der Linie Kraschin-Minsk
ausgiebig mit Bomben.

Balkan-Kriegsschauplatz:
Keine besondereu Ereignisse.

Oberste Heeresleitung

Alijkigcii.
Tarngemeinde Usingen.

Die Turnstunden finden
Dienstags und Freitags,
abends Punkt8* 1/*Uhr beginnend,
statt. Die Mitglieder werden um
regen Besuch ersucht.

Der Vorstand.

Flachs und Hanf
sowie

selbst gesponnene
werden wieder angckaust

von

Raph. Baum.
Die ersten Sendungen

Chlorcalium
sind eingetroffen und empfehle ich diesen
hochprozentigen Kalidünger sowohl als
Kopfdünger für Winterfrucht (Weizen und
Roggen, als auch für Klee und Wiesen.
Ganz besonders empfehlenswert ist dessen
Anwendung bei Kartoffeln und Rüben,
ebenso bei der Aussat von Hafer und Gerste.

Bestellungen sehe gerne entgegen.

8iegm . Lallienstein.

Gegen Husten,Heiser¬
keit, Verschleimung,
Hals-u.Brustleiden,

Keuchhusten
hat sich Rheinischer Trau¬
benhonig seit 50 Jahr, am
besten bewährt. Jn Flaschen
von 60 Pfg. bis 3 Mk. zu haben

in der Amtsapotheke.

Illlign Hausbursche
für leichte Arbeiten gegen guten Lohn und freie
Station gesucht.

Buchhdlg. Friede . Streckfutz,
2 Friedberg i . H . ffen.

Braver Junge
kann das Schuhmacher -Handwerk erlernen
und sofort in die Lehre treten.

Franz Sommer , Schuhmachermeister,
, Usingen.

3 ch beabsichtige da»diesjährige Wachstum auf1 Morgen ewigen Klee am Ptörichenweg
und 2 Morgen Wiese an der Rauheime>straße zu
verkaufen. KreiSlierarzt Schlichte.



Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme an unserem schweren
Verluste, den wir durch den Heldentod unseres lieben Sohnes, Bruders und
Neffen erlitten haben, sagen wir hiermit allen innigsten Dank.

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen:
Familie Aug . Lützel.

Ufingen, im Mai 1916.

«r ^ *

Licht und Kraft
Einer Zeit der äußersten Anspannung aller wirtschaftlichen Kräfte
gehen wir entgegen, wenn die Wunden geheilt werden sollen, die
der Weltkrieg geschlagen hat. Die elektrische Kraft wird ein
unentbehrliches Rüstzeug für diese Zeit der angespanntesten
-Tätigkeit bilden. -

Licht -Anlagen.
Hausbesitzer und Mieter , welche sich jetzt schon zur In¬
stallation einer Lichtanlage entschließen, erhalten den Lichtstrom
- bis zum 1. Oktoberd. Is . unentgeltlich. -

Kraft -Anlagen
von der kleinsten bis zur größten Dimension, für Landwirtschaft
und Gewerbe, werden für Kauf und Miete, wobei die geleisteten
Miets-Raten am Kaufpreis in Abzug gebracht werden, jederzeit
-ausgeführt . -
Anmeldungen nehmen unsere Meldestellen in Weilbach, Flörsheim,
Niederhöchstadt, Soden, Königftein, Niedernhausen und Wehen, sowie“■*•Maii-Kradwerke ln Höthsla.M.is:

Main-Kraftwerke
Aktiengesellschaft.

tion der

Höchst a . M.

Bekanntmachung.
Die am 3. d. MtS. in den Waldungen der

Gemeinde Laubach abgehaltene Nnhholz -Ver-
sieigerung ist nicht genehmigt worden.

Die Stämme sowie die Stangen Ir Kl. sind
freihändig verkauft worden.

Die Fichtenstangen: 40 Stück 2r Kl., 20 Stück
3r Kl. werden am Montag, den 15. d. Mrs.,
nachmittag« 1 Uhr in der Schule hier wieder
versteigert.

Laubach, den 10. Mai 1916.
Der Bürgermeister.

Maurer.

2. Cebungs- Kompagnie Nr. 113
Usingen.

Sonntag , den 14. ds . Mts ., Slabfechten,
Exerzieren und andere Uebungen im Schloßgarten.
Sammelpunkt Schloßgarten um 3l/2 Uhr Nachm.
Vollzähliges Erscheinen wird bestimmt erwartet.

Stäbe zum Slabfechten sind miizubringen.
Das Kommando.

Für Kontor und Lager
wird ei«

lmsmiilillH gebildeter
junger Mann

per sofort gesucht.
Offerten unter I . B. befördert der Kreis-

blatt-Verlag.

men - Kleeheo
zu kaufen gesucht.

Schriftliche Angebote an

H.Dellikhnnstn,Frnnksnrtn.M.
Mainzerlandstr. 130, Spedition.

Bekanntmach
der Stadt Usi
Montag, den 15. d. Mt«., vorinj

wird die diesjährige Grasernt»
und Gewannenwege uuf hiesigem Rach
Saal, öffentlich versteigert . ^

Die Steuervorschriften über die
für 1916 werden zur Zeit zugest^
denselben angegeben« Einspruchsfrist
Kriegsteilnehmer nicht. Unteroffiziere
schäften sind, so lange sie zum mobilen
hören und nach einem Einkommen bi» „
veranlagt sind, von der StaatSeink
befreil. Die übrigen Steuerarten müffe
werden. Kriegsteilnehmer, welche keine
einkommensteuer zahlen, sondern zu i
2,40 Mk. und 4 Mk. fingiert veran
bleiben auch von den Zuschlägen hi,
befreit, al« sie im Heeresdienst st,
gesetzt, daß ihr frühere» Einkommen
gekommen ist.

Ustnge « , den 10. Mai 1916.
_Der Ms

NMch-UerjtriM
Montag, de« 22. Mai d. I«

mittag« 10' /, Uhr beginnend, findetW
de« Gasthauses „zur Sonne " hiersei
holzversteigernng statt.

Zum Verkauf gelangen:
18 Stück Nadelholzstämme Ir

mit 4z
116 Stück Nadelholzstämme 2r As

mit 15?
209 Stück Nadelholzstämme 3r ftl,

mit 147
250 Stück Nadelholzstämme 4t

mit 7
6 Stück Buchenstämme 2r Kl.

mit
7 Stück Buchenstämme 3r Kl.

mit 5
1 Buchenstamm 4r Kl. mit ü,
1 Eichenstamm 4r Kl. mit o'

133 Stück Nadelholzstangen Ir Kl.
196 „ „ „ 2r
57 „ „ „ 3i
17 Stück Eschenstangen 2r Kl.
4 3t

40 Rm. Nadelholzschichtbolz,"
16 Rm. Erlenschichtholz.

Anschließend an diese Versteigerung
noch folgende Mengen Brennholz zum

32 Rm Scheitholz(Eichen,

25 Rm. Knüppelholz(Eichen,

290 Stück Wellen (Eichen und
3 Haufen Reiser.

Usingen, den 12. Mai 1916.
Der Mag

Nächste Futtermittelausgabe Sams
13. d. Mts.

Gottesdienst in der evangelischen
Sonntag , den 14. Mai 1916.

Jubilate.
Vormittag » 10 Uhr.

Predigt : Herr Dekan B ohri ».
Lieder: Nr. 24, 1—2. Nr. 207, 1- 3 iwt

Christenlehre für die weibliche Inge«
Nachmittag» 1 Uhr: SindergotteSdim?-

Lieder: Nr. 432, 1—6. Nr. 393 und "
Nachmittag» 2 Uhr.

Predigt : Herr Pfarrer Schneider
Lied: Nr- 19, 1- 4 und 6.

Amtswocher Herr Pfarrer Schneider.

Gottesdienst in der katholische«
Sonntag,  den 14. Mai 1916.

Vormittag» 9' /, Uhr. — Nachmittag» 2

Hierzu da» „Illustrierte
blatt" Nr. 19 und „Des

Wochenblatt" Nr. 19.
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